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Erlaß des P r o v inz i a l - S te u e r - D i r ekto r s zu 
Münster vom 2 3. August 18 9 8.

Es ist zur Sprache gekommen, daß die früher bei sämmt­
lichen Postämtern geführten Lagerbücher oder Verzeichnisse 
über die eingehenden Packetsendungen, in welchen die aus 
dem Zollauslande stammenden Sendungen besonders kenntlich 
zu machen waren, in neuerer Zeit vielfach, insbesondere bei 
den Postämtern von größerem Umfange, in Fortfall gekom­
men sind und diese Aemter sich daraus beschränken, die zoll­
pflichtigen Poststücke in das Postüberweisuugsbuch einzutragen. 
Um bei den Revisionen solcher Postämter, bei denen Packet- 
lagerbücher nicht mehr geführt werden, die Ueberzeugung zu 
gewinnen, daß sämmtliche mit der Post aus dem Zollaus- 
!aude eingegangenen Poststücke, soweit sie noch einer zollamt­
lichen Behandlung unterliegen, richtig und vollgültig in das 
Postüberweisuugsbuch übernommen worden sind, bedarf es 
seitens der mit der Revision betrauten Beamten einer Durch­
sicht der an die Postämter zurückgelangten erledigten Post-, 
packetadresseu. Um die Prüfung, daß die zu den Adressen 
gehörigen Packete der Zollabfertigung unterlegen haben, zu 
erleichtern, bestimme ich in Ergänzung meiner Verfügung 
vom 4. Februar 1897 Nr. 10934/96, daß in analoger 
Anwendung des P 7 Abs. 1 des Postzollregulativs jede bei 
der Absertiguugsstelle zur Vorlage gekommene Packetadresse 
zum Nachweise der erfolgten zollamtlichen Abfertigung mit 
dem Amtsstempel der Stelle versehen wird. Es wird als­
dann in der Regel genügen, wenn der revidireude Beumte 
sich von dem Vorhandensein des Stempels auf den Packet- 
adressen überzeugt; indessen ist außerdem auch eine Anzahl 
von Adressen mit den Eintragungen in dem Postüberwei- 
sungsbuch und in dem Posteingangskonto genau zu verglei­
chen. Bei Postämtern mit bedeutendem Geschäftsverkehr, bei 
dewn es zu zeitraubend sein würde, die Priifung auf sämmt­
liche Adressen auszudehnen, wird eine probeweise Revision 
der bei dem Poftamte im Laufe eiuer oder mehrerer Wochen 
eingegangenen Packetsendungen genügen.

Ueber die vorgenommenen Revisionen ist seitens der Be- 
zirks-Dberkontroleure m dem P o st ei n g a ngsko nto eine 
Bescheinigung abzugeben, aus der ersichtlich sein muß, auf 
welchen Zeitraum bezw. welche Tage sich die Prüfung er­
streckt hat. Der Bescheinigung ist folgende Fassung zu geben: 

daß sämmtliche im Monate . . . (bezw. in der
Zeit von — bis —) bei dem Postamte N. N. aus 
dem Zollauslande eingegangenen Postpackete, wie die 
Durchsicht der Postpacketadressen und die Vergleichung 
derselben mit den Eintragungen in dem Posteingangs­
konto unter Nr.. . . ergeben hat, der Zollabfertigungs­
stelle von der Postanstalt überwiesen worden sind.

Wie ich noch besonders bemerken will, haben diese Revi­
sionen lediglich den Zweck, die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des von der Post geführten Postüberweisuugs- 
buches festzustellen, während die n ch Z. 1 meiner Verfü­
gung vom 4. Februar 1897 durch die Kasseu-Kuratoren vor­
zunehmenden Prüfungen die richtige Führung des Post- 
kontos durch den damit betrauten Zollbeamten 
gewährleisten sollen.

Soweit bei den Postämtern auch jetzt noch Packetlager- 
bücher geführt werden, bewendet es bei den bisherigen Be­
stimmungen.

Ueber di? Zweckmäßigkeit der angeordneten Kontrole und 
die damit gemachten Erfahrungen erwarte ich nach Ablauf 
eines Jahres Bericht.

Zuckersteiler.
Sie Aaralähe bei den Juckerabsertigrmaen.

Ueber den zweckmäßigsten und zutreffendsten Modus in 
der Abrechnung der Tara vom Bruttogewicht der Zuckerposten 
finden seit einiger Zeit Erörterungen zwischen den Steuer- 
Dtrektivbehörden einzelner Vundesstaaten und deren unter­
stellten Hauptämtern statt, und es beziehen sich diese Erörte­
rungen sowohl aus den in den freien Verkehr, also zumJn- 
laudskonsum unter Entrichtung der Verbrauchsabgabe be­
stimmten, als auch auf den zur Ausfuhr in das Ausland, 
in eine das Ausland vertretende Niederlage oder in ein 
Ausfuhrzuschußlager angemeldeten Zucker. Der Ermittelung 
des Nettogewichts durch Abrechnung eines Tarasatzes find 
die für jede Zuckerfabrik bezüglich jeder Gattung und Ver­
packungsart von Zucker von deut Hauptamte festgesetzten und 
nach Bedürfniß abzuändernden Tarasätze zu Grunde zu 
legen. Die Festsetzung dieser Kolli-Tnrasätze findet ohne 
Mitwirkung der Steuer-Direktivbehördcn durch die Haupt­
ämter statt. In mehreren Bezirken ist indeß durch die Di- 
rektivbehörden die Anwendung eines Prozent-Tarasatzes an­
geordnet worden. Es sind behufs Feststellung eines solchen 
alle leeren Umschließungen, die für den zur Versendung ge­
langenden inländischen Zucker bestimmt sind, genau vermögen 
und hiernach das durchschnittliche Gegengewicht derselben be­
rechnet worden. Seit vielen Jahren werden diese Tarasätze 
in Prozenten oes Bruttogewichtes der Zuckerkolli in Bezirken, 
wo die meisten Zuckerfabriken bestehen, im Interesse der be­
thätigten Fabrikbesitzer allgemein angewandt, und es läßt sich 
wohl erwarten, daß die übrigen Direktivbehördeu diesen! 
Beispiele folgen werden, weil bei der Anwendung dieser 
Prozentsätze Prägravationen bis jetzt nicht vorgekommen find.

Tabacksteuer.
Berlin, 23. Aug. — Die Steuerbehörden beschäftigen 

sich zur Zeit' mit Erwägungen und Ermittelungen, ob es 
nicht angezeigt erscheint, Aenderungen des Tabaksteuer­
gesetzes vorzuschlagen, die den Tabakpflanzern die Fermen­
tation des Tabaks erleichtern. Bis vor kurzer Zeit hatten 
sich die Pflanzer fast nie mit der Fermentation beschäftigt, 
sie überließen diese Manipulation den Großhändlern und 
Fabrikanten. Neuerdings nehmen, wie der Frkf. Z. berichtet 
wird, Genossenschaften auch die Fermentation in die Hand, 
um auf diese Weise besseren Ertrag zu erzielen und nicht zu 
frühzeitigem Verkauf gezwungen zu sein. Sind bisher die 
Versuche mit der Errichtung von Tnbakverkaufsgenossenschas- 
ten in Baden auch noch nicht gerade erfolgreich gewesen, so 
ist nlan doch fortgesetzt bemüht, durch genosseaschastlichen 
Verkauf den Ertrag des Tabackbaues zu heben und die 
Schwierigkeiten beim Verkauf, beim Verwiegen und bei der 
Abnahme zu vermindern, zugleich aber auch für Verbesse­
rungen in der Pflanzung und Pflege des Tabacks, sowie in 
der Behandlung bei und nach der Ernte zu sorgen. Da in 
der bayrischen Pfalz bereits Versuche mit Fermentation durch 
Genossenschaften gemacht wurden, liegt es nahe, zn untersu­
chen, ob solche den Pflanzern oder Vereinigungen von Pflan­
zern durcb Erleichterung der Steuerformalitäten besser ermög­
licht werden könne als bisher.

-----------—-------------

Drrsöuliche DiMverlMmsse.
Sienstrvoßnungen der Staatsbeamten. j beamten ist neuerdings mit Wirkung vom 1. April 1898

Das Regulativ über die Dienstwohnungen der Staats- ^ wie folgt abgeändert worden:


